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Bayerischer Landesverband 

für Hundesport e.V. im dhv 
 

Sportart IBGH: für das Sportjahr 2023/2024 

 
 

Qualifikationszeitraum 

Die erforderliche Qualifikation zur Teilnahme an der BM/BJM ist im Zeitraum vom 01.01.2023 bis 

zum Meldeschluss der aktuellen BM/BJM am 21.05.2024 zu erbringen. 

 
Qualifikationsbedingungen Erwachsene  

Eine bestandene FCI-IBGH 2 oder FCI-IBGH 3. Erwachsene können in den Stufen FCI-IBGH 2 oder 

FCI-IBGH 3 starten. jedoch in adäquater bzw. aufsteigender Qualifikationsstufe.  (Beispiel: Hat der 

Hund des erwachsenen Starters das Ausbildungskennzeichen FCI-IBGH 2, kann er in FCI-IBGH 2 

oder auch in FCI-IBGH 3 starten. Hat der Hund das Ausbildungskennzeichen FCI-IBGH 3 kann der 

Hund nur in FCI-IBGH 3 starten.) 

Der Titel Bayerische Meister in IBGH wird in der Stufe 2 und 3 vergeben.  

 

Qualifikationsbedingungen Jugendliche  

Jugendliche können in den Stufen FCI-IBGH 1-3, jedoch in adäquater bzw. aufsteigender Qualifikati-

onsstufe starten. (Beispiel: Hat der Hund des jugendlichen Starters das Ausbildungskennzeichen 

FCI-IBGH 1, kann er in FCI-IBGH1, oder auch in FCI-IBGH 2 starten. Genauso verhält es sich beim 

Ausbildungskennzeichen FCI-IBGH 2. Voraussetzung eine bestandene FCI-IBGH1 Prüfung.) 

Der Titel „Bayerischer Jugendmeister“ wird in jeder Prüfungsstufe vergeben. 

 

Allgemeine Bedingungen: 

Anerkannt werden nur Prüfungen, die bei einer BLV-termingeschützten Prüfung absolviert wurden. 

Die Teilnehmerzahl von 36 wird nach dem Leistungsprinzip der höheren Prüfungsstufe und dann aus 

dem Ergebnis der höheren Qualifikationsprüfung zur BM/BJM ermittelt.  

 

Auszug aus den DFB BM/BJM: 

Die Qualifikationsprüfungen müssen in eine BLV-Leistungsurkunde eingetragen sein. 

Die Hundeführer müssen sich auch hier eigenverantwortlich anmelden. 
 

Weitere Bestimmungen können aus der aktuell gültigen Ordnung „Durchführungsbestimmungen für 

alle Bayerischen Meisterschaften des BLV“ entnommen werden. 
 

Beschlossen durch den BLV-OfG, den jeweiligen Sportobleuten der Kreisgruppen und dem geschäfts-

führenden Präsidium.   

 

 

Gez. Dr. Claus Wilimzig,         21.01.2024 


